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Lieber Leser! 
 
Die nachfolgenden Schriftsätze des Medizinaldirektors Strauch sind keine Meisterstück an 
Verleumdungsschreiben. Das ist Prof. Rascher in seinem Gutachten vom 18.08.2004 und in seiner 
Stellungnahme vom 13.09.2004 etwas besser gelungen (siehe Rubrik „Was der Gerichtsgutachter Prof. 
Rascher zu verantworten hat“ auf www.petra-heller.info).  
 
Man halte sich zur Beurteilung dieser Schriftstücke vor Augen, daß Dr. Strauch schon im Offenen 
Brief vom 1. September der Falschaussagen in seinem Gutachten vom 28.07.2006 überführt wurde.  
 
„Gutacher“ Strauch, der Frau Petra Heller ohne sie um ihr Einverständnis zu bitten, geschweige denn, 
sie psychiatrisch zu untersuchen „begutachtete“, war der Auslöser für den Unrechtmäßigen 
Sorgerechtsentzug bei Frau Heller. 
 
Daß Dr. Strauch von Borreliose keine Ahnung hat und seine gutachterliche Tätigkeit gerade so rasch 
daherkommt, wie diejenige des Prof. Rascher, zeigt sich im zweiten Schriftsatz vom 02.08.2004 allzu 
deutlich, wo Dr. Strauch den Namen Borreliose immer falsch schreibt (Borelliose)…..das Ende jenen 
Gutachtens weist dann auch weitere mythologische Merkwürdigkeiten auf, die jedes Kommentars 
überflüssig sind. Jenes zweite Gutachten macht auch wiederum das Prinzip der emotionalen 
Steigerung durch den „Gutachter“ deutlich.  
 
Man mache sich auch bewußt, Frau Heller als von Borreliose-Spezialisten behandelte Frau, die 
mehrere hochspezifische Laborwerte aufwies, war durch die Nervenklinik Bamberg in ihrem 
Patientenbericht schwerst verleumdet worden. Die nachweisbar falschen Darstellungen von Dr. 
Strauch waren in jenen Patientenbericht übernommen – ja gar verschärft worden. Die Manipulationen 
des Patientenberichtes sollten nicht entdeckt werden, weshalb man Frau Heller diesen Bericht 
vorenthalten wollte (man lese im Offenen Brief vom 1. September 2006)…  
 
Lesenswert in diesem Zusammenhang ist auch der Offene Brief vom 4. September, der einen 
Widerspruch der selbsternannten Experten Dr. Strauch und Prof. Rascher 
in Sachen Borreliose zeigt. 
 
Die Gutachten von Dr. Strauch werden in einem der nächsten Offenen Briefe ausführlich widerlegt 
werden.  
 
Zum Schluß dieser Einleitung sei noch die Eidesstattliche Versicherung des ehemaligen 
Oberlandesrichters erwähnt, der der einzigen Begegnung von Dr. Strauch mit Frau Heller beiwohnte. 
Wir drucken hier einen zusammenfassenden Satz aus dieser Eidesstattlichen Versicherung des 
ehemaligen vorsitzenden Oberlandesrichters ab. Diese Eidesstattliche Erklärung fiel leider im 
Verfahren am Amtsgericht „unter den Tisch“….weshalb, weiß jeder, der sich mit dem 
Amtsgerichtsbeschluß vom 29. Mai 2006 von Amtsrichter Herbst auseinandergesetzt hat (analysiert 
im Offenen Brief vom 22. Juni 2006). 

 



 2 



 3 



 4 

 
 



 5 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 

 

 


